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Seit Monaten dokumentiert das Statistische Bundesamt 
deutlich steigende Lebenshaltungskosten in Deutsch-
land. Der Verbraucherpreisindex insgesamt ist von De-
zember 2021 bis Juni 2022 um 5,7 % gestiegen, nachdem 
er bereits 2021 gegenüber dem Vorjahr von 105,8 auf 
109,1 und damit um 3,1 % zulegte und damit die höchs-
te jahresdurchschnittliche Preissteigerung seit 1994 er-
reichte. Hinter diesen Zahlen verbirgt sich zum einen eine 
dynamische Entwicklung, wie die monatlichen Infl ations-
raten zeigen. So lag der Verbraucherpreisindex im Januar 
2022 um 4,9 % über dem des Vorjahresmonats, während 
er im Juni 2022 bereits um 7,6 % über dem Vergleichswert 
vom Juni 2021 lag. Es muss also damit gerechnet wer-
den, dass die Jahresinfl ationsrate noch höher ausfallen 
wird als aus der Änderung des Verbraucherpreisindex im 
ersten Halbjahr unmittelbar abzuleiten ist. Zum anderen 
ist die Entwicklung des Gesamtindex mit starken Ände-
rungen des Preisgefüges verbunden. Während in einigen 
Bereichen – z. B. Bekleidung und Schuhe, Post und Tele-
kommunikation – die Preise nahezu stabil waren, sind 
zwischen Dezember 2021 und Juni 2022 deutliche Preis-
schübe bei Nahrungsmitteln (10,1 %), Strom (20,1 %), Hei-
zung (je nach Heizquelle 20 % bis 62 %) und Kraftstoff en 
(Benzin: 19,3 %, Diesel: 32,8 %) beobachtbar.

Unterschiedliche Auswirkungen je nach Wohlstand

Die beobachtbare Entwicklung der Lebenshaltungskos-
ten stellt zweifellos eine Belastung von Haushalten bis 
in die obere Mitte der Wohlstandsverteilung dar. Im Falle 
von fi nanziellen Polstern oder bei einem Einkommen, das 
regelmäßiges Sparen erlaubt, können die Belastungen al-
lerdings aufgefangen und die Konsumgewohnheiten trotz 
der Kostensteigerungen ungefähr beibehalten werden. 
Für Haushalte ohne Reserven gilt dies nicht, hier ist die 
Preisentwicklung zwangsläufi g mit erheblichen Einbußen 
des ohnehin geringen Lebensstandards verbunden.

Die sozialpolitische Brisanz der Preissteigerungen 
bei Gütern des Grundbedarfs wird meist aus den 
schichtspezifi schen Konsumstrukturen und dem hohen 
Anteil der Ausgaben für Ernährung und Haushaltsener-
gie am Gesamtkonsum im Niedrigeinkommensbereich 
abgeleitet (DIW ECON, 2022). Die Folgen der jüngsten 

Preisentwicklungen für ein Leben am unteren Rand der 
Wohlstandsverteilung werden aber durch die Berück-
sichtigung von Konsumniveaus deutlicher. In Spalte 1 
der Tabelle 1 sind für verschiedene Bedarfskategorien 
die durchschnittlichen Rückstände der Haushalte im Ar-
mutsbereich gegenüber den entsprechenden Ausgaben 
im mittleren Einkommensquintil für die Zeit vor Einsetzen 
der Preisschübe (2018) ausgewiesen. Wenn die Ausga-
ben für Ernährung um ein Fünftel, die für Grundbedarfe 
insgesamt um ein Drittel und die weiteren Ausgaben um 
mehr als 50 % niedriger als in der gesellschaftlichen Mit-
te ausfallen und zudem keine Rücklagen gebildet werden 
können, fehlt es an jeglichen Puff ern für die aktuelle Ver-
teuerung der Grundgüter. Für Haushalte mit Grundsiche-
rungsbezug1 – weitgehend eine Teilgruppe der Haushalte 
in materieller Armut – ist die Situation noch wesentlich 
angespannter. Wie aus Spalte 2 hervorgeht, bedeuten 
die im Regelbedarf für Erwachsene (Regelbedarfsstu-
fe 1) berücksichtigten Ausgaben einen noch stärkeren 
Rückstand gegenüber der gesellschaftlichen Mitte – bei 
der soziokulturellen Teilhabe um fast vier Fünftel. Diese 
Ergebnisse liegen zwar nur für 2013 vor, dürften aber 
tendenziell weiterhin zutreff end sein – denn die Regelbe-
darfsberechnung erfolgt weiterhin nach dem gleichen, 
methodisch unzulänglichen Verfahren2.

Demgegenüber zeigt sich auf der anderen Seite der 
Wohlstandsverteilung – bei materiellem Reichtum – ein 
Lebensstandard, der durchaus als luxuriös bezeichnet 
werden kann (Spalte 3). Selbst die Ausgaben für Grund-
bedarfe übersteigen das in der gesellschaftlichen Mitte 
Übliche um gut zwei Fünftel, bei den anderen Bedarfska-
tegorien ist eine ungefähre Verdoppelung der Vergleichs-
beträge beobachtbar. Zudem beläuft sich die regelmäßi-
ge Ersparnis auf gut 1.700 Euro monatlich, und zwar bei 
Mehrpersonenhaushalten nach Bedarfs- bzw. Äquiva-
lenzgewichtung. Dementsprechend groß sind die Mög-

1 Unter Grundsicherung werden Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Sozialhilfe und 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz subsummiert.

2 Zur Kritik an der gesetzlichen Regelbedarfsermittlung, die zu einem 
von der gesellschaftlichen Realität weit entfernten Niveau führt,  
Becker (2020).
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lichkeiten, den gewohnten Lebensstandard trotz großer 
Preissteigerungen bei den Grundgütern zu halten.

Diff erenzierende Transfers erforderlich

Die infl ationsbedingten Auswirkungen auf Teilhabemög-
lichkeiten sind also sehr ungleich verteilt. Staatliche Ge-
genmaßnahmen sollten dementsprechend diff erenziert 
gestaltet sein. Die Bundesregierung hat 2022 bereits 
zwei Entlastungspakete beschlossen.3 Sie umfassen 
allerdings neben Maßnahmen zum Ausgleich von Infl a-
tionsfolgen auch Unterstützungen zu anderen Zwecken 
– Coronahilfen, Sofortzuschlag für Kinder in Haushalten 
mit Bezug von Grundsicherung oder Kinderzuschlag4 – 
und sind zudem zum großen Teil nicht auf den unteren 
Einkommensbereich fokussiert (Bach und Knautz, 2022). 
Als einkommensabhängige, allerdings einmalige Maß-
nahme zur Abfederung der Preissteigerungen verbleiben 
insbesondere die – nur für Erwerbstätige beschlossene – 
zu versteuernde Energiepreispauschale, der Heizkosten-
zuschuss insbesondere für Wohngeld- und Bafög-Bezie-
hende sowie eine Zahlung von 100 Euro für Erwachsene 
mit Bezug von Grundsicherungsleistungen. Auch Kinder 
in Bedarfsgemeinschaften mit Grundsicherungsbezug 
erhalten eine Einmalzahlung von 100 Euro – dieser „Kin-
derbonus“ wird allerdings „mit der Gießkanne“ allen Kin-
dern mit Kindergeld gewährt.

3 Ergebnis des Koalitionsausschusses (2022a und 2022b).
4 Der Sofortzuschlag von 20 Euro pro Monat ist nicht als Infl ations-

ausgleich einzuordnen; denn es handelt sich um eine bereits im Ko-
alitionsvertrag (2021, 100) beschlossene Übergangslösung bis zur 
Einführung einer Kindergrundsicherung mit dem Ziel, die bereits vor 
Beginn der infl ationären Entwicklung unzureichenden Teilhabemög-
lichkeiten von Kindern und Jugendlichen zu verbessern.

Daneben kommen die eher pauschal gestalteten Elemen-
te der Entlastungspakete zwar teilweise auch der Bevöl-
kerung am unteren Rand der Verteilung zugute, allerdings 
in einem deutlich geringeren Maß als den mittleren und 
oberen Einkommensschichten (Bach und Knautz, 2022). 
Vor diesem Hintergrund und angesichts der Diskrepanzen 
zwischen den Lebensstandards vom unteren und oberen 
Ende der Wohlstandsverteilung (Tabelle 1) sollten weitere 
Maßnahmen auf vulnerable Gruppen konzentriert werden. 
Eine Entlastung „der“ Bürger:innen ist ohnehin illusionär, 
da der Staat als Gemeinschaft aller Bürger:innen kei-
ne generelle Kompensation leisten kann – die Belastung 
muss die Gesellschaft (aktuell oder im Falle von Schul-
denfi nanzierung künftig) tragen.

Eine gesetzgeberisch und verwaltungstechnisch schnell 
umsetzbare Maßnahme wäre die Zahlung eines ange-
messenen Infl ationsausgleichs für 2021 und 2022 an 
Haushalte mit Bezug von Grundsicherungsleistungen. 
Denn die bisherigen Einmalzahlungen reichen dafür nicht 
aus. Bereits aus der Entwicklung der regelbedarfsrele-
vanten Preise bis März 2022 ergibt sich – trotz der Ein-
malzahlungen – ein verbleibendes infl ationsbedingtes 
Minus von 241 Euro (für beide Jahre); bei Erwachsenen 
ohne Partner:in und auch bei Kindern und Jugendlichen 
sind die Fehlbeträge beträchtlich.5 Zudem sollten die 
demnächst erheblichen Stromkostennachzahlungen vom 
Leistungsträger übernommen werden.

Daneben ist für die Zukunft eine Reform der Dynamisie-
rungsregel für Regelbedarfe nach dem SGB II bzw. XII 
erforderlich, um nicht auf Dauer mit Ex-post-Zahlungen 
für einen Infl ationsausgleich sorgen zu müssen. Die Fort-
schreibung der Regelbedarfe erfolgt bisher nach einer 
rückwärts gerichteten Methode (§ 28a SGB XII): Für die 
letzte Anhebung wurde die Preis- und Lohnentwicklung 
(Gewichtung mit 70 % bzw. 30 %) vom 1.7.2020 bis zum 
30.6.2021 gegenüber den davor liegenden 12 Monaten 
berücksichtigt6 und führte zu einer Anhebung der Re-
gelbedarfe um 0,76 % – das entspricht 3 Euro für Allein-
stehende. Aktuelle Preissteigerungen bleiben dabei un-
berücksichtigt, sodass zur Sicherung des Existenzmini-
mums eine unterjährige Anpassung an Preissteigerungen 
gesetzlich verankert werden sollte. Die damit verbundene 
Abkehr vom Mischindex könnte bei der regulären Anpas-
sung am Anfang jeden Jahres revidiert werden. In diesem 
Zusammenhang ist aber eine Ergänzung von § 28a SGB 

5 Die dem zugrunde liegende Berechnung ist ausführlich beschrieben 
in Becker (2022).

6 Der Time Lag zwischen Fortschreibungsfaktor und aktueller Entwick-
lung wird durch die Einbeziehung der Lohn- und Gehaltsentwicklung 
vergrößert, da die erforderlichen Daten der Volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnungen (VGR) erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung 
zur Verfügung stehen.

Tabelle 1
Relativer Lebensstandard im Armuts- und im 

Reichtumsbereich

in %

Quellen: Becker, Schmidt und Tobsch (2021, Abb. 3 sowie bisher unveröf-
fentlichte Detailergebnisse); Becker und Tobsch (2020, 19).

Haushalte 
in materiel-
ler Armut, 
EVS 2018

Regelbedarf 
für Allein-
lebende, 
EVS 2013

Haushalte in 
materiellem 
Reichtum, 
EVS 2018

Grundbedarf A – 
überlebensnotwendig -33 -35 43

darunter: Ernährung -20 -25 16

Grundbedarf B -57 -67 91

Soziokulturelle Teilhabe -53 -78 104

Sparen in Euro pro Monat -12 / 1.719
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XII dahingehend notwendig, dass die Anpassung nicht 
geringer ausfallen darf als die Preissteigerung für regel-
bedarfsrelevante Güter und Dienstleistungen.

Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen für Grundsiche-
rungsbeziehende wird allerdings nur ein Teil der Haushal-
te, die die infl ationsbedingte Belastung nicht tragen kön-
nen, erreicht. Deshalb sollten auch für andere Gruppen 
im Niedrigeinkommensbereich zielgerichtete Regelungen 
gefunden werden. Dabei geht es um alle Haushalte mit 
Mindestsicherungsleistungen, um diejenigen, die zuste-
hende Sozialleistungen nicht in Anspruch nehmen, so-
wie um Haushalte in einem begrenzten Bereich oberhalb 
der jeweiligen Einkommensgrenzen. Denkbar wäre ein 
einkommensabhängiger Transfer, der – anders als die 
Energiepreispauschale – alle Haushalte ohne Grundsi-
cherungsbezug berücksichtigt und auf null abgeschmol-
zen wird.7 Die Umsetzung könnte weitgehend durch die 
Finanzämter, gegebenenfalls in Kooperation mit dem je-
weils zuständigen Sozialleistungsträger, erfolgen.

Ausblick

Die hier vorgeschlagenen Maßnahmen zielen bewusst 
auf die gesellschaftlichen Gruppen, für die Preisschübe 
bei Nahrungsmitteln und Energie zu fi nanziellen Notla-
gen führen. Anders als bei Entlastungspaketen für „alle“ 
Bürger:innen ist die damit verbundene fi skalische Her-
ausforderung begrenzter, sie dürfte dennoch beträcht-

7 Eine anders ausgerichtete Forderung kommt von der Diakonie 
Deutschland, die einen Zuschlag von 100 Euro monatlich für jeden Er-
wachsenen in Haushalten mit Bezug von Grundsicherung, Wohngeld 
und/oder Kinderzuschlag über einen Zeitraum von sechs Monaten 
vorschlägt (vgl. DIW ECON, 2022). Dabei blieben aber alle Haushalte 
ohne Sozialleistungsbezug außen vor, und durch die nicht vorgesehe-
ne Abschmelzung ist mit Abbruchkanten bei steigendem vorrangigem 
Einkommen zu rechnen. Die Begleitstudie kommt zu dem Ergebnis, 
dass mit dem Diakonie-Vorschlag für das unterste Einkommensquin-
til und für andere vulnerable Gruppen ein ungefährer, teilweise aber 
noch unvollständiger Infl ationsausgleich erreicht wird (DIW ECON, 
2022). Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die untersuchten 
Gruppen auch Haushalte ohne einen Anspruch umfassen; mit dem 
ausgewiesenen gruppendurchschnittlichen Eff ekt wird also vernach-
lässigt, dass er sich aus wesentlich höheren Begünstigungen für 
Haushalte mit Leistungsbezug und fehlenden Ausgleichszahlungen 
bei Haushalten ohne Leistungsbezug zusammensetzt.

lich sein. Die Finanzierung sollte eher über Steuern als 
über Schulden erfolgen. Zwar ist angesichts der Krisen-
situation ein weiteres Aussetzen der Schuldenbremse 
(Artikel 109, Grundgesetz) durchaus angebracht. Die 
Kreditfi nanzierung sollte aber notwendigen Investitionen 
vorbehalten sein. Demgegenüber könnten Entlastungen 
durch Transferzahlungen kurzfristig über einen Krisen-
Soli – beschränkt auf obere Einkommensgruppen, für 
die die Preissteigerungen kaum spürbar sind – fi nanziert 
werden. Damit wäre eine Umverteilung der derzeitigen 
Belastungen verbunden: ein Infl ationsausgleich am un-
teren Ende der Wohlstandsverteilung und ein zusätzli-
cher steuerlicher Zugriff  im oberen Bereich. Mittelfristig 
wären eine Reform des Einkommensteuertarifs, eine 
Wiederbelebung der Vermögensteuer und eine Auswei-
tung der Erbschaftsbesteuerung geeignet, um nicht nur 
die infl ationsbedingten Maßnahmen, sondern auch an-
dere anstehende Reformen – adäquate Regelbedarfs-
bemessung, Kindergrundsicherung, Bürgergeld, Klima-
schutzpolitik – umsetzen zu können.
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Title: Price Surges in Basic Necessities – Redistribution of Burdens Required
Abstract: Since the beginning of 2022, prices for food and energy have been rising sharply. In the low-income sector, this leads to fi nan-
cial emergencies, since the standard of living here is far below the standards of society anyway. On the other hand, the consequences 
of infl ation can certainly be absorbed in the upper income brackets. Against this background, government measures should be concen-
trated on lower income brackets. Appropriate measures would be the payment of infl ation compensation for those receiving basic secu-
rity, a reform of the updating of basic security benefi ts and an income-related transfer payment for households without basic security. A 
solidarity surcharge on the income tax is proposed for fi nancing.


